10. Umgang mit Verstorbenen

	Sterben
	· Der Bewohner kann in Würde möglichst in seiner gewohnten Umgebung sterben.

· Im Doppelzimmer Mitbewohner vorübergehend in ein anderes Zimmer bringen oder eine Trennwand ziehen.

	Ärztliche Leichenschau
	

	Leichenaufbewahrungsraum
	· Nicht erforderlich, wenn der Verstorbene kurzfristig vom Bestattungsunternehmen abgeholt wird

	Transport des Verstorbenen
	· Auf einer abwasch- und desinfizierbaren Bahre

· Nach Benutzung Wischdesinfektion des Transportmittels

	Anforderungen an den Leichenaufbewahrungsraum


	· Gekennzeichnet und von außen nicht einsehbar

· Gute Lüftung

· Fenster mit Fliegengitter

· Niedrige Raumtemperatur

· Fußboden wasserdicht

· Wände abwasch- und desinfizierbar

· Handwaschbecken mit Einmalhandtüchern und Mitteln nach Hautschutzplan

· Gekennzeichnete Wäschesäcke mit Wandhalterung

· Abfallbehälter mit Fußbedienung

· Nach Benutzung des Raumes Flächendesinfektion

	Dienste am Verstorbenen
	· Schutzkleidung und Einmalhandschuhe anziehen.

· Nach Ablegen hygienische Händedesinfektion

· Separate Entsorgung oder Desinfektion und Reinigung der benutzten Materialien und Geräte 

	Verstorbener mit Infektionskrankheit
	· Den Anweisungen des Gesundheitsamtes folgen

· Verstorbenen kennzeichnen mit Namen und Infektionskrankheit

· Information des Bestattungsunternehmens
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